
FRERICH UNITED VENTURES GMBH · VORLAGE

Gegenseitige Vertraulichkeitsvereinbarung (Mutual NDA)
Zwischen den nachstehenden Parteien („Parteien") zum Zweck der Prüfung einer möglichen Transaktion (Erwerb, Beteiligung, Lizenz

oder Partnerschaft) bzgl. eines Ventures/Assets der Frerich United Ventures GmbH.

PARTEI 1

Frerich United Ventures GmbH

An der Ronne 48, 50859 Köln

HRB 112376 · vertr. d. Thomas Frerich

PARTEI 2

Name / Firma: __________________________

Anschrift: __________________________

Vertreten durch: __________________________

1. Vertrauliche Informationen

„Vertrauliche Informationen" sind alle von einer Partei (offenlegende Partei) der anderen (empfangende Partei) mündlich, schriftlich

oder digital überlassenen Informationen, einschließlich Geschäfts-, Finanz-, Technik-, Produkt-, Code-, Marken-, Kunden- und

Strategiedaten sowie der Tatsache und des Inhalts der Gespräche selbst.

2. Pflichten

1. Vertrauliche Informationen werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich zum o. g. Zweck verwendet.

2. Keine Weitergabe an Dritte ohne vorherige schriftliche Zustimmung; Weitergabe nur an Berater/Mitarbeiter mit Need-to-know

unter gleichwertiger Verpflichtung.

3. Schutz mit der Sorgfalt, die die empfangende Partei für eigene vertrauliche Informationen anwendet, mindestens jedoch mit

verkehrsüblicher Sorgfalt.

3. Ausnahmen

Keine Vertraulichkeit gilt für Informationen, die (a) öffentlich bekannt sind/werden ohne Verschulden, (b) der empfangenden Partei

bereits rechtmäßig bekannt waren, (c) unabhängig entwickelt wurden oder (d) aufgrund Gesetz/Behörde offenzulegen sind (mit

vorheriger Information, soweit zulässig).

4. Keine Lizenz / kein Vertrag

Diese Vereinbarung gewährt keine Rechte an geistigem Eigentum und verpflichtet zu keiner Transaktion. Sämtliche Marken-, Domain-

und Code-Rechte verbleiben bis zu einem etwaigen separaten Kaufvertrag bei der offenlegenden Partei.

5. Laufzeit & Rückgabe

Die Vertraulichkeitspflicht gilt ab Unterzeichnung und für drei (3) Jahre nach Beendigung der Gespräche. Auf Verlangen sind

vertrauliche Unterlagen zurückzugeben oder zu löschen.

6. Schlussbestimmungen

Es gilt deutsches Recht. Gerichtsstand ist, soweit zulässig, Köln. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein, bleibt der übrige

Vertrag wirksam. Änderungen bedürfen der Textform.

Ort, Datum · Frerich United Ventures GmbH Ort, Datum · Partei 2

Hinweis: Diese Vorlage dient als unverbindlicher Ausgangspunkt und stellt keine Rechtsberatung dar. Vor Verwendung bitte juristisch prüfen und an

den Einzelfall anpassen.


